
Beitragsordnung im Tennisclub Obernhain e.V.

Erwachsene Kinder und Erwachsene Passive Passive

(ohne junge ab 21 bis 27 Erwachse-
ne

Kinder und

Auszubildende Erwachse-
ne

Jahre, sofern Jugendliche

und Studierende) bis 21 Jah-
re

Auszubildende bis 18 Jahre

(ohne und Studierende
Nachweis) (mit Nachweis)

Aufnah-
me-

Keine

gebühren

Jahres- 190,00 € 90,00 € 90,00 € 50,00 € 30,00 €

beitrag

Folgende Ergänzungen sind anzuwenden:

● Ab dem dritten Kind werden weder Beitrag noch eine eventuelle Aufnahmegebühr abgebucht, 
sofern ein Erziehungsberechtigter Mitglied im TCO ist.

● Für Familien wird maximal ein Gesamtbeitrag von 390 € p.a. erhoben.

● Verzehrbon:
Der Vorstand ist berechtigt, einen Verzehrbon von bis zu 50 € p.a. für
Erwachsene einzuführen.

● Arbeitseinsatz:

Mitglieder von 16 bis 65 Jahren sind dazu verpflichtet, pro Jahr drei Arbeitsstunden zu leisten.
Diese Verpflichtung kann durch Zahlung von 3 * 15 € = 45 € abgegolten werden.

● Im Fall eines Beitrittes im 2. Halbjahr eines Kalenderjahres wird lediglich der hälftige Jah-
resbeitrag erhoben.

● Alle Beiträge und Gebühren werden grundsätzlich im SEPA Verfahren abgebucht.

Wehrheim-Obernhain, Dez. 2024
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